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 Veröffentlicht am 16.09.1987

Norm

BAG §18

Rechtssatz

§ 18 Abs 1 BAG verp2ichtet den Lehrherrn, den Lehrling, dessen Lehrverhältnis beendet ist, "im Betrieb" im erlernten

Beruf weiterzuverwenden; was das Gesetz unter Betrieb versteht, ist nicht näher ausgeführt.
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